
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 19. März 2014  

 

 

 Nr. SGB 211/2013 

 

Standesinitiative zur Verlängerung der Anstossfinanzierung von familienergänzenden 

Kinderbetreuungsplätzen durch den Bund    

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung vom 

18. April 19991 und Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe e und 76 Absatz 1 Buchstabe g der Verfassung 

des Kantons Solothurn vom 8. Juni 19862, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des 

Regierungsrates vom 3. Dezember 2013 (RRB Nr. 2013/2233), beschliesst: 

I. 

Die Bundesversammlung wird ersucht, der nachstehenden Standesinitiative Folge zu leisten: 

1. „Der Bundesgesetzgeber wird aufgefordert, die in Artikel 10 Absatz 4 des Bundesgesetzes 

über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung und in Artikel 16 Absätze 1 und 2 

der Verordnung über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung vom 9. Dezem-

ber 2002 (SR 861.1) vorgesehene Befristung aufzuheben oder die Geltungsdauer des Gesetzes 

entsprechend zu verlängern und einen weiteren mehrjährigen Verpflichtungskredit zu bewil-

ligen, so dass sich der Bund auch nach dem 31. Januar 2015 an der Anstossfinanzierung von 

schul- und familienergänzenden Betreuungsplätzen in den Kantonen und Gemeinden beteili-

gen kann.“ 

2. Die Begründung ist in den Ziffern 2.2 und 2.3 der Botschaft des Regierungsrats enthalten. 

II. 

Die Parlamentsdienste werden beauftragt, diesen Beschluss einschliesslich der Botschaft der 

Bundesversammlung zu übermitteln. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Peter Brotschi Fritz Brechbühl 

Präsident Ratssekretär 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

Verteiler 

Departement des Innern (ASO) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (967/2014)    
 

1) BV, SR 101 
2) KV, BGS 111.1 


